










1. Protokollnotiz zum

MANTELTARIFVERTRAG

für Sicherheitsdienstleistungen 

in Schleswig-Holstein

vom 29. Januar 2014

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, § 5 des Manteltarifvertrags für 
Sicherheitsdienstleistungen in Schleswig-Holstein vom 29. Januar 2014 um die folgenden Ziffern 
4 und 5 zu ergänzen:

Sonntagszuschlag
Für die Arbeit an Sonntagen ist ab dem 01.02.2019 ein Sonntagszuschlag in Höhe von 
10 % auf den Stundengrundlohn zu zahlen. Ausgenommen hiervon sind Arbeitnehmer, die 
nach Lohngruppe 3.2 entlohnt werden.

4.

5. Beim Zusammenfallen mehrerer Zuschläge ist jeweils nur der höchste zu zahlen. 
Ausgenommen davon sind der Mehrarbeits- und der Nachtzuschlag.

Hamburg, den 05.12.2018

Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V., Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, 
(BDSW), Landesgruppe Schleswig-Holstein Landesbezirk Nord
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1. Protokollnotiz zum Manteltarifvertrag Schleswig-Holstein vom 5. Dezember 2018


